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(2) Die Treuhand-Aktiengesellschaften haben der Treu
handanstalt über den Fortgang der Privatisierung zu berich
ten.

§9
(1) Zur Sicherung der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit 

haben die Treuhand-Aktiengesellschaften in den Unterneh
men ihres Bereiches solche Strukturen zu schaffen, die den 
Bedingungen des Marktes und den Zielsetzungen der sozialen 
Marktwirtschaft entsprechen.

(2) Die Treuhand-Aktiengesellschaften haben dafür zu sor
gen, daß die Unternehmen ihres Bereiches möglichst zügig in 
die Lage versetzt werden, sich über die Geld- und Kapital
märkte selbst zu finanzieren.

(3) Zur Verbesserung der Ertragslage von Unternehmen so
wie für Sanierungsprogramme sind in geeigneten Fällen ex
terne Berater heranzuziehen.

(4) Die Treuhand-Aktiengesellschaften können zur Stärkung 
der Unternehmen ihres Bereiches insbesondere im Zusam
menhang mit Sanierungsmaßnahmen alle marktmäßigen Mög
lichkeiten nutzen, z. B. Kredite aufnehmen oder Bürgschaf
ten gewähren.

§ 10
Organe der Treuhand-Aktiengesellschaften

(1) Die Aufsichtsratsmitglieder, die die Treuhandanstalt in 
der Treuhand-Aktiengesellschaft vertreten, werden vom Vor
stand der Treuhandanstalt benannt. Für sie gilt § 4 Abs. 2 
entsprechend.

(2) Für die Vertreter der Arbeitnehmer in den Aufsichts
räten der Treuhand-Aktiengesellschaften werden die Vor
schriften des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeit
nehmer nach Maßgabe des Gesetzes über die Inkraftset
zung von Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland 
in der Deutschen Demokratischen Republik hinsichtlich des 
Wahlverfahrens für die Arbeitnehmervertreter bis zum 
31. März 1991 lausgesetzt. Die in den Kapitalgesellschaften, an 
denen die Treuhand-Aktiengesellschaften die Anteile halten, 
vertretenen Gewerkschaften nehmen anstelle dessen das Vor
schlagsrecht für die Arbeitnehmervertreter gemeinsam wahr. 
Sie können sich hierbei auch durch Bevollmächtigte vertreten 
lassen.

(3) Die Vorstände der Treuhand-Aktiengesellschaften sollen 
über Erfahrungen bei der Leitung von Unternehmen, insbe
sondere bei der Sanierung und der Veräußerung von Ge
schäftsanteilen verfügen. ,

Umwandlung der Wirtschaftseinheiten 
in Kapitalgesellschaften

§ 1 1

(1) Die in § 1 Abs. 4 bezeichneten Wirtschaftseinheiten, die 
bis zum 1. Juli 1990 noch nicht in Kapitalgesellschaften um
gewandelt sind, werden nach den folgenden Vorschriften in 
Kapitalgesellschaften umgewandelt. Volkseigene Kombinate 
werden in Aktiengesellschaften, Kombinatsbetriebe und an
dere Wirtschaftseinheiten in Kapitalgesellschaften, vorzugs
weise in Gesellschaften mit beschränkter Haftung (im wei
teren als Gesellschaften mit beschränkter Haftung bezeich
net), umgewandelt.

(2) Vom 1. Juli 1990 an sind die in Abs. 1 bezeichneten Wirt
schaftseinheiten Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung. Die Umwandlung bewirkt gleichzei
tig den Übergang des Vermögens aus der Fondsinhaberschaft 
der bisherigen Wirtschaftseinheit sowie des in Rechtsträ
gerschaft befindlichen Grund und Bodens in das Eigentum 
der Kapitalgesellschaft.

(3) Der Umwandlung gemäß Abs. 1 unterliegen nicht
— Wirtschaftseinheiten, für die bis zum Inkrafttreten dieses

Gesetzes ein Liquidationsvermerk im Register der volks
eigenen Wirtschaft eingetragen wurde,

— die Deutsche Post mit ihren Generaldirektionen, die Deut
sche Reichsbahn, die Verwaltung von Wasserstraßen, die 
Verwaltung des öffentlichen Straßennetzes und andere 
Staatsunternehmen,

— Gemeinden, Städten, Kreisen und Ländern unterstellte 
Betriebe oder Einrichtungen,

— Außenhandelsbetriebe in Abwicklung, die gemäß Anlage 1 
Artikel 8 § 4 Abs. 1 des Vertrages über die Schaffung einer 
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der 
Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepu
blik Deutschland Forderungen und Verbindlichkeiten in 
westlichen Währungen abzuwickeln haben,

— volkseigene Güter und staatliche Forstwirtschaftsbetriebe.

§ 12
(1) Die Treuhand-Aktiengesellschaften werden Inhaber der 

Aktien der aus den Kombinaten entstandenen Aktiengesell
schaften ihres Bereiches sowie der Geschäftsanteile der Ge
sellschaften mit beschränkter Haftung, die aus juristisch selb
ständigen Wirtschaftseinheiten entstanden sind oder derjeni
gen, die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes wirksame Er
klärungen über den Austritt aus dem Kombinat abgegeben 
haben.

(2) Die aus den Kombinaten entstandenen Aktiengesell
schaften werden Inhaber der Geschäftsanteile der Gesell
schaften mit beschränkter Haftung, die den Kombinaten vor 
dem 1. Juli 1990 unterstellt waren.

(3) Eine Aktiengesellschaft im Sinne des Abs. 2 hat ihre An
teile an einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung der zu
ständigen Treuhand-Aktiengesellschaft gegen angemessenes 
Entgelt anzubieten, wenn die Geschäftsleitung der Gesell
schaft mit beschränkter Haftung dies verlangt.

§ 13
Die Umwandlung einer Wirtschaftseinheit in eine Kapital

gesellschaft ist von Amts wegen unter Bezugnahme auf dieses 
Gesetz in das Register einzutragen, in dem diese Wirtschafts
einheit bisher eingetragen war.

§ 14
Die Firma der gemäß § 11 Abs. 2 entstandenen Kapitalge

sellschaft muß die Bezeichnung „Aktiengesellschaft im Auf
bau“ oder „Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Auf
bau“ enthalten.

§ 15
(1) Die Kapitalgesellschaft ist von Amts wegen unter Be

zugnahme auf dieses Gesetz in das Handelsregister einzutra
gen.

(2) Für die Eintragung in das Handelsregister sind dem Re
gistergericht durch die Kapitalgesellschaft bis spätestens
16. Juli 1990 mitzuteilen:

1. Name der bisherigen Wirtschaftseinheit;
2. Firma und Sitz der Gesellschaft;
3. Gegenstand des Unternehmens;
4. Name jedes Mitgliedes des vorläufigen Vorstandes oder 

der vorläufigen Geschäftsführer.
(3) Der Treuhandanstalt und der zuständigen Treuhand- 

Aktiengesellschaft sind zeitgleich die Angaben nach Abs. 2 
mitzuteilen^ Bis zum 31. Juli 1990 sind ihnen darüber hinaus 
eine Aufstellung, über das Vermögen der Kapitalgesellschaft 
zum Zeitpunkt der Umwandlung sowie eine vorläufige Kon
zeption für die Geschäftstätigkeit zu übergeben. Bei Vermö
gensposten, deren Bestandsmengen kurzfristigen Veränderun
gen unterliegen, ist auf den 1. Juli 1990 eine körperliche Be
standsaufnahme vorzunehmen.

(4) Bis zur Bestimmung des Stammkapitals oder Grund
kapitals im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung beträgt 
das Stammkapital einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
50 000 Deutsche Mark, das Grundkapital einer Aktiengesell
schaft 100 000 Deutsche Mark. i


